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Regeste

Regeste Art. 36 Abs. 2 Satz 2 UVG: Kürzung der Invalidenrente wegen eines krankhaften
Vorzustandes. - Die Kürzung der Invalidenrente nach dieser Gesetzesbestimmung setzt
voraus, dass die Gesundheitsschädigung vor dem Unfall eine längerdauernde, erhebliche
Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit zur Folge hatte und damit invalidisierenden
Charakter aufweist. - Frage offen gelassen, ob die Gesundheitsschädigung in zeitlicher
Nähe zum Unfall liegen muss, damit eine Rentenkürzung zulässig ist. - In casu Kürzung der
Invalidenrente unzulässig, weil mit dem psychischen Krankheitsbild vor dem Unfall nie
eine längerdauernde Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit verbunden war.

Erwägungen

E. 1
Das kantonale Gericht hat die massgebenden Bestimmungen über den Anspruch auf eine
Invalidenrente und die Ermittlung des Invaliditätsgrades ( Art. 18 Abs. 1 und 2 UVG ; SR
832.20) sowie die Kürzung der Invalidenrente wegen eines vorbestehenden
Gesundheitsschadens ( Art. 36 Abs. 2 UVG ) zutreffend dargelegt. Im angefochtenen
Entscheid ist sodann die Rechtsprechung zu dem für die Leistungspflicht des
Unfallversicherers vorausgesetzten natürlichen ( BGE 119 V 337 E. 1, BGE 118 V 289 E.
1b) und adäquaten Kausalzusammenhang ( BGE 117 V 361 E. 5a) zwischen einem Unfall
und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Invalidität, Tod) richtig wiedergegeben. Darauf
kann verwiesen werden.

E. 2
a) Im vorliegenden Fall ist aufgrund der medizinischen Unterlagen erstellt, dass der Unfall
vom 4. Februar 1989 zumindest eine Teilursache für die Beschwerden der Versicherten und
die darauf zurückzuführende Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet,
was für die Bejahung des für die Leistungspflicht des Unfallversicherers nach UVG
zunächst vorausgesetzten natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt ( BGE
119 V 338 Erw. 1 i.f., BGE 117 V 360 Erw. 4b). Ferner haben ELVIA und Vorinstanz zu
Recht auch die für die Leistungspflicht des Unfallversicherers weiter vorausgesetzte
Adäquanz des Kausalzusammenhangs zwischen dem versicherten Unfall und der
eingetretenen Erwerbsunfähigkeit ( BGE 117 V 361 Erw. 5a mit Hinweisen) bejaht. Der
Anspruch der Beschwerdeführerin gegenüber der ELVIA auf eine Invalidenrente ist im
Grundsatz denn auch unbestritten. Streitig und zu prüfen ist hingegen, ob und inwieweit ein
allfälliger krankhafter Vorzustand bei der Rentenfestsetzung zu berücksichtigen ist. b) Die
Vorinstanz hielt für entscheidend, dass am eingetretenen Schaden überwiegend
unfallfremde Faktoren beteiligt seien. Der Verzicht auf eine kausalitätsbedingte Kürzung
hätte zur Folge, dass der Unfallversicherer für die Gesundheitsschädigungen aufzukommen
hätte, deren Ursache nach dem BGE 121 V 326 S. 330 ärztlichen Gutachten höchstens zu



einem Viertel dem von ihm versicherten Risiko zuzuschreiben sei. Diese Folge liesse sich
nicht mit dem Normzweck von Art. 36 Abs. 2 Satz 2 UVG vereinbaren, der im
wesentlichen darin bestehe, die Schadensabwicklung im Interesse des Versicherten zu
vereinfachen. Es rechtfertige sich nur, unfallfremde Faktoren unter Art. 36 Abs. 2 Satz 2
UVG zu subsumieren, welche in Relation zu den allein dem Unfall zuzuschreibenden
Beschwerden als sekundär erscheinen. Nichts anderes habe der Gesetzgeber zum Ausdruck
gebracht, wenn er vorbestandene Schäden nur in die Unfallversicherung einbeziehen wollte,
wenn diese sich bis anhin nicht erwerblich ausgewirkt hätten. In diesem Umfang wolle Art.
36 Abs. 2 UVG Prädispositionen bei der Invaliditätsbemessung ausser acht lassen. Im
vorliegenden Fall manifestiere sich demgegenüber nicht bloss eine solche besondere
Schadensneigung; vielmehr komme dem Unfall hinsichtlich der Gesamtfolgen - abgesehen
von den isoliert objektivierbaren und in der angefochtenen Verfügung angemessen
berücksichtigten Auswirkungen - lediglich die Bedeutung eines äusseren Anlasses für eine
funktionelle Überlagerung zu. Es gehe nicht um das in Art. 36 UVG behandelte
Akutwerden einer latenten Gesundheitsschädigung, sondern vielmehr um eine dominante
selbständige Ursache. Deshalb erscheine der Zusammenhang zwischen dem Unfall und den
Unfallfolgen im vorliegenden Fall als so stark gelockert, ja zufällig, dass Art. 36 Abs. 2
Satz 2 UVG nicht mehr anwendbar sei, mithin die Frage der Verminderung der
Erwerbsfähigkeit und damit der Zulässigkeit einer Kürzung gegenstandslos werde. Die
Beschwerdeführerin wendet im wesentlichen ein, sie sei bis zum Unfall voll arbeitsfähig
gewesen. Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass die von der Vorinstanz angenommenen
unfallfremden Ursachen für die Invalidität verantwortlich seien, müsste aufgrund von Art.
36 Abs. 2 UVG eine Berücksichtigung dieser Faktoren für die Invaliditätsschätzung
entfallen, weil diese früher zu keiner Erwerbsunfähigkeit geführt hätten. Die Auffassung
des kantonalen Gerichts, unter Art. 36 Abs. 2 Satz 2 UVG seien nur unfallfremde Faktoren
zu subsumieren, welche in Relation zu den allein dem Unfall zuzuschreibenden
Beschwerden als sekundär erscheinen, stehe in Widerspruch zur Rechtsprechung.

E. 3
a) Gemäss Art. 36 Abs. 2 UVG werden u.a. die Invalidenrenten angemessen gekürzt, wenn
die Gesundheitsschädigung nur teilweise die Folge eines Unfalls ist (Satz 1).
Gesundheitsschädigungen vor dem Unfall, die zu keiner BGE 121 V 326 S. 331
Verminderung der Erwerbsfähigkeit geführt haben, werden dabei nicht berücksichtigt ( Art.
36 Abs. 2 Satz 2 UVG ). Art. 36 UVG geht von der Annahme aus, dass nicht bloss ein
Unfall, sondern zusammen mit ihm auch andere (unfallfremde) Faktoren eine bestimmte
Gesundheitsschädigung bewirken können. Entsprechend dem Grundsatz, wonach die
Unfallversicherung nur für die Folgen von Unfällen aufzukommen hat, sieht Art. 36 Abs. 2
Satz 1 UVG u.a. bei den Invalidenrenten eine Leistungskürzung bei Einwirkung
unfallfremder Faktoren vor. Dieses Kausalitätsprinzip wird indessen in Art. 36 Abs. 2 Satz
2 UVG , der sich auf Renten bezieht ( BGE 113 V 54 ), abgeschwächt ( BGE 113 V 137
Erw. 5a). Die Abschwächung des Kausalitätsprinzips erfolgte aus dem Bestreben heraus,
die Schadensabwicklung bei - in bezug auf den versicherten Unfall - unfallfremden
Vorzuständen zu erleichtern und zu vermeiden, dass der Versicherte sich für den gleichen
Unfall an mehrere Versicherungsträger wenden muss ( BGE 113 V 138 oben Erw. 5b mit
Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung
vom 18. August 1976, BBl 1976 III 175 und 197; MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, S. 469). Nach der Rechtsprechung bezieht sich Art. 36 Abs. 2
UVG nicht nur auf somatische, sondern auch auf psychische Vorzustände (RKUV 1988 Nr.



U 47 S. 228 Erw. 6a). b) Bei der Auslegung von Art. 36 Abs. 2 Satz 2 UVG ist davon
auszugehen, dass ein krankhafter Vorzustand, der zu keiner Verminderung der
Erwerbsfähigkeit geführt hat, keine Kürzung der Invalidenrente erlaubt (MAURER, a.a.O.,
S. 471; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Diss. Freiburg
1995, S. 126). Aufgrund des bei der Gesetzesauslegung in erster Linie massgebenden
Wortlauts ( BGE 119 Ia 248 Erw. 7a, BGE 119 II 151 Erw. 3b, 355 Erw. 5, BGE 119 V 126
Erw. 4) ist eine Rentenkürzung nach Art. 36 Abs. 2 Satz 2 UVG nur zulässig, wenn der
krankhafte Vorzustand, der zusammen mit dem Unfall die invalidisierende
Gesundheitsschädigung verursacht, bereits vor dem Unfall zu einer (teilweisen)
Erwerbsunfähigkeit geführt hat. Begrifflich wird unter Erwerbsunfähigkeit das
Unvermögen des Versicherten verstanden, auf dem gesamten für ihn in Frage kommenden
ausgeglichenen Arbeitsmarkt die verbliebene Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise
wirtschaftlich zu verwerten ( BGE 109 V 29 Erw. 3d mit Hinweis; unveröffentlichte Erw. 5
des in BGE 116 V 80 auszugsweise publizierten Urteils B. vom 17. April 1990; BGE 121 V
326 S. 332 MAURER, a.a.O., S. 351). Wenn der krankhafte Vorzustand eine bleibende
oder doch längere Zeit bestehende Erwerbsunfähigkeit und damit eine Invalidität (vgl. die
Legaldefinition in Art. 18 Abs. 2 UVG , sowie zum Invaliditätsbegriff im allgemeinen BGE
116 V 249 Erw. 1b mit Hinweisen) verursacht hat, ist die Leistungskürzung denn auch als
zulässig zu erachten (MAURER, a.a.O., S. 471). Nicht gefolgt werden kann hingegen der
Meinung des nämlichen Autors (a.a.O., S. 472), wonach eine Rentenkürzung bereits
möglich sein soll, wenn die vorbestandene Gesundheitsschädigung die "Fähigkeit (des
Versicherten), zu arbeiten und zu verdienen, in der Regel mindestens z.B. eine Woche
beeinträchtigte". Denn diese Auffassung nimmt entgegen dem insoweit klaren Gesetzestext
nicht auf die Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit, sondern auf die Verminderung der
Arbeitsfähigkeit Bezug, welche die vom Versicherten bisher ausgeübte Tätigkeit zum
Gegenstand hat ( BGE 115 V 133 Erw. 2, BGE 114 V 283 Erw. 1c mit weiteren
Hinweisen); deshalb spricht sich OMLIN (a.a.O., S. 126 FN 472) für eine zurückhaltende
Anwendung dieser Kürzungsbestimmung aus. Die Annahme, für eine Rentenkürzung
genüge es bereits, wenn der krankhafte Vorzustand vor dem Unfall während kurzer Zeit
eine Arbeitsunfähigkeit verursachte, widerspricht einerseits dem Gesetzeswortlaut.
Anderseits würden der mit Art. 36 Abs. 2 UVG verfolgte Zweck, die Schadensabwicklung
bei unfallfremden Vorzuständen zu erleichtern und zu vermeiden, dass der Versicherte sich
für den gleichen Unfall an mehrere Versicherungsträger wenden muss, sowie das in der
Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1976 erwähnte Bestreben, die Kürzung für den
Berechtigten verständlich erscheinen zu lassen (BBl 1976 III 175), vereitelt, wenn bereits
eine kurze Zeit andauernde Arbeitsunfähigkeit Anlass zur Rentenkürzung bildete.
Schliesslich muss auch im Hinblick darauf, dass es in Art. 36 Abs. 2 UVG um die Kürzung
von Dauerleistungen geht, vorausgesetzt werden, dass der krankhafte Vorzustand eine
längerdauernde Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit zur Folge hatte (BOHNY, Der
Mythos der adäquaten Unfallfolgen, in: Plädoyer 1994/1 S. 33 Fn 10). Es muss sich mit
andern Worten um eine Gesundheitsschädigung mit invalidisierendem Charakter handeln.
Die Erwerbsunfähigkeit muss zudem einen erheblichen Grad aufweisen, damit sie zur
Begründung einer Rentenkürzung herangezogen werden kann. Dem Gesetzestext kann
nicht entnommen werden, dass die Verminderung der Erwerbsfähigkeit infolge des
krankhaften Vorzustandes zum Zeitpunkt des BGE 121 V 326 S. 333 Unfalls noch
bestanden haben muss. Ob nach Sinn und Zweck von Art. 36 Abs. 2 Satz 2 UVG zumindest
eine zeitliche Nähe zum Unfall vorauszusetzen ist, damit eine Rentenkürzung als zulässig



erachtet werden kann, braucht im vorliegenden Fall nicht abschliessend geprüft zu werden.
c) Der Auffassung der Vorinstanz, unter Art. 36 Abs. 2 Satz 2 UVG seien nur unfallfremde
Faktoren zu subsumieren, die in Relation zu den allein dem Unfall zuzuschreibenden
Beschwerden als sekundär erscheinen, kann nicht gefolgt werden. Art. 36 UVG kommt
gerade dann zur Anwendung, wenn der Unfall und das nicht versicherte Ereignis einen
bestimmten Gesundheitsschaden gemeinsam verursacht haben, die Krankheitsbilder sich
also überschneiden ( BGE 113 V 58 Erw. 2 mit Hinweisen; OMLIN, a.a.O., S. 127). In
diesem Sinne hat das Eidg. Versicherungsgericht im Urteil F. vom 4. Februar 1993
(auszugsweise publiziert in: Plädoyer 1993/3 S. 62) eine Aufteilung der vorwiegend durch
eine Konversionsneurose verursachten Arbeitsunfähigkeit von 80% auf einen
unfallbedingten und einen unfallfremden Anteil abgelehnt, weil es sich dabei um einen
Gesundheitsschaden handelte, der durch das Zusammenwirken konkurrierender, teils
unfallbedingter, teils unfallfremder Ursachen bewirkt worden ist. So verhält es sich
bezüglich der psychischen Fehlentwicklung auch im vorliegenden Fall. Art. 36 Abs. 2 UVG
ist lediglich dann nicht anwendbar, wenn die beiden Einwirkungen einander nicht
beeinflussende Schäden verursacht haben, so etwa wenn der Unfall und das nicht
versicherte Ereignis verschiedene Körperteile betreffen und sich damit die Krankheitsbilder
nicht überschneiden. Diesfalls sind die Folgen des versicherten Unfalls für sich allein zu
bewerten ( BGE 113 V 58 Erw. 2 mit Hinweisen). Nicht beigepflichtet werden kann dem
kantonalen Gericht auch insoweit, als es ausführt, der Zusammenhang zwischen dem Unfall
und den Unfallfolgen erscheine im vorliegenden Fall als so stark gelockert, ja zufällig, dass
Satz 2 von Art. 36 Abs. 2 UVG nicht mehr anwendbar sei, womit die Frage der
Verminderung der Erwerbsfähigkeit und damit der Zulässigkeit einer Kürzung
gegenstandslos werde. Denn diese Aussage betrifft die Frage, ob zwischen dem
versicherten Unfall und der in der Folge eingetretenen psychisch bedingten Arbeits- und
Erwerbsunfähigkeit der für die Haftung des Unfallversicherers vorausgesetzte adäquate
Kausalzusammenhang (vgl. hiezu BGE 115 V 133 ) gegeben ist. Ist dies - wie im
vorliegenden Fall - zu bejahen, kann darauf nicht bei der Anwendung der
Kürzungsbestimmung des BGE 121 V 326 S. 334 Art. 36 Abs. 2 UVG , welche das
Bestehen eines adäquaten Kausalzusammenhangs voraussetzt ( BGE 115 V 415 Erw.
12c/bb mit Hinweis), zurückgekommen werden.

E. 4
a) PD Dr. med. D. führte in der Anamnese des Gutachtens vom 30. Juni 1992 gestützt auf
die Krankengeschichte des Hausarztes Dr. med. S. aus, dass sich die Versicherte seit 1975
bis zum Unfall quasi dauernd in ärztlicher Betreuung befunden habe, wobei nebst einer
Anzahl von psychosomatischen Erkrankungen das depressive Zustandsbild mit den dazu
passenden Symptomen als roter Faden durch die Krankengeschichte festgehalten worden
sei. Man könne nachweisbar davon ausgehen, dass sie bereits vor dem Unfall unter
ähnlichen psychischen Symptomen, wie sie sie auch heute angibt, gelitten habe. In der
Beurteilung wiederholte er diese Feststellungen und äusserte im weiteren einen erheblichen
Verdacht auf eine funktionelle Überlagerung der Beschwerden, wobei es sich nicht um ein
bewusstes Manöver, sondern vielmehr um eine Entwicklung handle, die seit Jahren im
Gang sei. Im folgenden ist zu prüfen, ob mit diesem psychischen Krankheitsbild eine
längerdauernde Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit verbunden war, die eine
Rentenkürzung zu begründen vermag. b) Im Gutachten des ZMB vom 19. August 1985
wurde eine neurotische Depression diagnostiziert, welche seit Jahren unabhängig von den
körperlichen Beschwerden bestehe. Diese habe wiederholt zu akuten Symptomen geführt,



die Arbeitsfähigkeit aber nie während längerer Zeit beeinträchtigt. Dementsprechend wurde
die neurotische Depression in der Expertise lediglich unter den Nebendiagnosen (ohne
Krankheitswert) aufgeführt. Gestützt auf dieses Gutachten war der Anspruch der
Beschwerdeführerin auf eine Invalidenrente gemäss Entscheid der Rekurskommission für
die Ausgleichskassen des Kantons Basel-Stadt vom 13. März 1986 abgewiesen worden. Im
Zeitraum zwischen 1985 und dem Unfall vom 4. Februar 1989 bestand sodann laut
Angaben des Dr. med. S., vom 24. August 1993 gegenüber der Vorinstanz lediglich in den
Monaten April/Mai 1988 eine eventuell durch psychische Beschwerden bedingte
Arbeitsunfähigkeit. Gemäss Auskunft des Prof. K. vom 20. Dezember 1993 war die
Beschwerdeführerin vom 5. bis 14. Mai 1988 und wiederum vom 2. Juni bis 4. Juli 1988 in
der Medizinischen Klinik Y hospitalisiert. Anschliessend absolvierte sie vom 27. Juli bis
24. August 1988 einen Rehabilitationsaufenthalt in der Klinik für medizinische
Rehabilitation B. Während des ersten Spitalaufenthalts BGE 121 V 326 S. 335 habe die
Versicherte an einem Brechdurchfall bei einer im Stuhl nachgewiesenen
Salmonelleninfektion gelitten, die innert zehn Tagen abheilte. Während des zweiten
Spitalaufenthalts habe die depressive Symptomatik ganz im Vordergrund gestanden, wobei
eine medikamentöse antidepressive Behandlung eine deutliche Besserung gebracht habe.
Der anschliessende Rehabilitationsaufenthalt sei durch die psychische Krankheit bedingt
gewesen. Ab 25. August 1988 hätten die Ärzte der Rehabilitationsklinik B. wieder volle
Arbeitsfähigkeit attestiert. c) Aus diesen Angaben ist ersichtlich, dass die
Beschwerdeführerin in den vier Jahren vor dem Unfall während rund drei bis vier Monaten
aus psychischen Gründen arbeitsunfähig war. Das psychische Leiden führte indessen nie zu
einer längerdauernden Erwerbsunfähigkeit und hatte damit keinen invalidisierenden
Charakter, was auch daraus hervorgeht, dass die Beschwerdeführerin am 6. Dezember 1988
eine neue Arbeit als kaufmännische Angestellte bei der Firma G. antreten konnte und in der
Folge bis zum Unfall vom 4. Februar 1989 voll arbeitsfähig war. Unter diesen Umständen
ist eine Kürzung der Invalidenrente wegen des vorbestandenen psychischen
Gesundheitsschadens aufgrund von Art. 36 Abs. 2 Satz 2 UVG unzulässig. d) Nach dem
Gesagten hat die Beschwerdeführerin gegenüber der ELVIA für die Folgen des Unfalls vom
4. Februar 1989 Anspruch auf eine ungekürzte Invalidenrente. Da aufgrund der
vorhandenen Akten nicht beurteilt werden kann, ob die Invalidenversicherung bei der
Invaliditätsschätzung auch unabhängig vom Unfall bestehende Gesundheitsschädigungen
mitberücksichtigt hat, kann nicht ohne weiteres auf den von der Invalidenversicherung auf
70% festgesetzten Invaliditätsgrad abgestellt werden (vgl. dazu BGE 119 V 471 unten ff.
Erw. 3a-d; RKUV 1995 Nr. U 220 S. 107). Die Sache ist daher an die
Versicherungs-Gesellschaft zurückzuweisen, damit sie, nach Beizug der Akten der
Invalidenversicherung und allfälligen weiteren Abklärungen, über den Anspruch der
Beschwerdeführerin auf eine ungekürzte Invalidenrente neu verfüge.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


